
 

 

 

Weisung 202302004 vom 15.02.2023 – EQ- Angaben 

zum maximalen Zuschussbetrag sowie pauschalierten 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag – Anpassung der 

Fachlichen Weisungen  

Laufende Nummer:  202302004  

Geschäftszeichen:  FGL 11 – 6561 / 5390 / II-1233  

Gültig ab:  15.02.2023  

Gültig bis:  unbegrenzt  

SGB II:  Information   

SGB III:  Weisung   

Familienkasse:  nicht betroffen   

Bezug:   

• Weisung 201912027 vom 30.12.2019 – Pflegeberufereformgesetz und Gesetz zur 

Modernisierung u. Stärkung der beruflichen Bildung - Anpassung der Fachlichen 

Weisungen EQ, abH, AsA und BvB  

Aufhebung von Regelungen:   

• Anlage 1 der Weisung 202105001 vom 20.05.2021 – EQ-Fahrkosten nach § 54a 

Abs. 6 SGB III – Anpassung der Fachlichen Weisung 

• Weisung 202208003 vom 05.08.2022 – Erhöhung des monatlichen 

Förderzuschusses in der Einstiegsqualifizierung nach § 54a Abs. 6 SGB III (EQ) ab 

01.08.2022 und zu treffende Maßnahmen  

 

Zusammenfassung  

Die Werte zum EQ-Zuschussbetrag sowie zum pauschalierten 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag werden künftig nicht mehr in den Fachlichen 

Weisungen (FW) EQ, sondern im BA-Intranet veröffentlicht.  



 

 

 

1. Ausgangssituation  

Aktuell enthalten die Fachlichen Weisungen EQ Angaben zum maximalen Zuschussbetrag 

sowie zum pauschalierten Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Durch gesetzliche 

Anpassungen (bspw. BAföG-Änderungsgesetz) sowie Anpassungen der 

Sozialversicherungsbeiträge ändern sich die Beträge im regelmäßigen Turnus.  

2. Auftrag und Ziel  

Durch eine Anpassung der Fachlichen Weisung EQ wird der maximale Zuschussbetrag 

sowie der Anteil am pauschalierten Gesamtsozialversicherungsbeitrag künftig nicht mehr in 

den Fachlichen Weisungen selbst, sondern im BA-Intranet veröffentlicht. Hierdurch soll die 

Aktualität der Beträge ohne erforderliche Anpassung der Fachlichen Weisungen 

sichergestellt und somit die Handlungsfähigkeit der an der Umsetzung beteiligten 

Organisationseinheiten verbessert werden.  

3. Einzelaufträge  

Die Agenturen für Arbeit setzen die in der FW EQ beschriebenen Anforderungen 

rechtskonform um. 

Die Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter der Organisationseinheit OS BEH setzen die in der FW EQ 

beschriebenen Anforderungen rechtskonform um.  

4. Info  

Für den Rechtskreis SGB II hat die Weisung Informationscharakter.  

5. Haushalt  

Entfällt  

6. Beteiligung  

Entfällt   

gez.  

Unterschrift  


